
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1932/6/14 2Ob621/32
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 14.06.1932

Norm

ABGB §962

Rechtssatz

Der Verwahrer hat die P icht, vom Eintritt der im § 962 ABGB (letzter Satz) erwähnten Umstände dem Hinterleger ohne

Verzug Nachricht zu geben.

Entscheidungstexte

2 Ob 621/32

Entscheidungstext OGH 14.06.1932 2 Ob 621/32

Veröff: SZ 14/126
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